
Textliche Festsetzungen gem. BauGB (2007) und BauNVO (1990) 
 
1. In den Mischgebieten (MI1 und MI2) sind, auch ausnahmsweise, nicht zulässig gem. § 1 

Abs. 5 und 6 BauNVO: 
- Vergnügungsstätten gem. § 6 Abs. 2 Nr. 8 und § 6 Abs. 3 BauNVO. 

 
2. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der Baugrenze bzw. der Bau-

linie und der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche sind Garagen und überdachte
Stellplätze gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14
BauNVO nicht zulässig. 

 
3. Ausnahmsweise kann von der festgesetzten Baulinie gem. § 23 Abs. 2 BauNVO um 

maximal 2,0 m zurückgeblieben werden. 
 

4. Der untere Bezugspunkt für die Trauf- und Firsthöhen ist die Fahrbahnoberkante im Be-
reich der Fahrbahnmitte der nächstgelegenen Erschließungsstraße; der obere Bezugs-
punkt für die Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen den Außenflächen der Gebäude-
außenwand und den Außenflächen der oberen Dachhaut der Hauptdachflächen (gem. 
§ 18 Abs. 1 BauNVO). Die Höchstgrenzen für die Firsthöhen gelten nicht für untergeord-
nete Nebenanlagen wie z.B. Schornsteine und Antennen.  

 
5. Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens darf nicht höher als 40 cm gemes-

sen über der Fahrbahnoberfläche im Bereich der Fahrbahnmitte der nächstgelegenen 
Erschließungsstraße liegen (gem. § 9 Abs 2 BauGB). 

 
6. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB standortheimische Sträucher vollflächig an-
zupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Als standortheimische Sträucher sind folgende 
Arten zulässig: 

 

Hainbuche  (Carpinus betulus), Liguster (Ligustrum vulgare), 
Weißdorn  (Crataegus monogyna), Rotdorn (Crataegus laevigata), 
Stechpalme (Ilex aquifolium), Hundsrose (Rosa canina) 

 

 Es sind folgende Qualitäten vorzusehen: 
 

leichte Sträucher, 1 x verpflanzt, Höhe 70-90 cm. 
 
7. Jegliche Versiegelung ist auf Baugrundstücken im Abstandsbereich von 2 m an Flächen 

zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen unzulässig 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 

8. Bei Neubauten, wesentlichen Änderungen und Umbauten, die einem Neubau gleich-
kommen, sind in dem als Lärmpegelbereich gekennzeichneten Flächen gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB Vorkehrungen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm zu treffen. Die Au-
ßenbauteile (Fenster, Wand, Dachschrägen) müssen mindestens folgende Anforderun-
gen nach DIN 4109 (Ausgabe November 1989, Tabelle 8) hinsichtlich der Schalldäm-
mung zum Schutz gegen Außenlärm genügen: 

 
Lärmpegelbereich (LPB) Aufenthaltsräume 

in Wohnungen 
 

In Büroräumen 
LPB III erf.R’w,res = 35 30 
LPB IV erf.R’w,res = 40 35 
LPB V erf.R’w,res = 45 40 

 
Der Nachweis der erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße (erf.R’w,res) ist auf der 
Grundlage der als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 
(Ausgabe November 1989) und Beiblatt 1 zur DIN 4109 zu führen. 
Für Schlafräume und Kinderzimmer in den Lärmpegelbereichen III – V ohne straßenab-
gewandte Fenster sind schallgedämpfte Lüftungssysteme einzubauen. Die erforderli-
chen resultierenden Schalldämm-Maße müssen auch unter Berücksichtigung der Lüf-
tungssysteme erreicht werden. Alternativ ist eine Belüftung über die lärmabgewandte 
Fassadenseite zu ermöglichen. 
Im Mischgebiet 1 (MI1) sind Außenwohnbereiche wie z.B. Terrassen, Balkone, Loggien 
usw. nur auf der lärmabgewandten Nordwestseite der Gebäude zulässig.  

 
 
 
Nachrichtliche Hinweise 
 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde des Landkreises Vechta unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Fin-
der, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind 
nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige un-
verändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmal-
schutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage 

treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 


